
Die Leistungen des Tarifes VF im Kurzüberblick    

		Freie Arztwahl

		Erstattung von ärztlichen Leistungen im ambulanten und stationären Bereich bis zu den Höchstsätzen der GOÄ 

		Erstattung von ambulanter Psychotherapie durch Ärzte bis 30 Sitzungen zu je 77 EUR pro Kalenderjahr

		100 % Erstattung für Heilpraktikerleistungen

		Erstattung für Sehhilfen: innerhalb von 3 Kalenderjahren bis insgesamt 205 EUR 

		Leistungen im Bereich Heil-/ Hilfsmittel ohne tarifliche Preis-/ Leistungsverzeichnisse 

  Erstattung von Logopädie, Ergotherapie, Podologie, medizinische Trainingstherapie, ...

		Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen gesetzlicher Programme ohne Altersbegrenzungen und ohne festgelegte  
  Zeitabstände sowie Schutzimpfungen nach dem aktuellen Impfkalender der ständigen Impfkommission (STIKO) 

		Vorsorgeuntersuchungen außerhalb gesetzlicher Programme bis 500 EUR innerhalb von 2 Kalenderjahren 

		100 % Erstattung für Zahnbehandlung 

		70 % Erstattung für einfachen Zahnersatz und Kieferorthopädie

		Freie Krankenhauswahl (auch Privatkliniken)

		Im Krankenhaus Chefarzt und Unterbringung im Zweibettzimmer

		Erstattung von Anschlussheilbehandlungen, wenn kein gesetzlicher Rehaträger in Anspruch genommen werden kann

		Bis zu 6 Monate Beitragsfreiheit nach einer Entbindung für den nicht erwerbstätigen Elternteil

  ... und vieles mehr!

Auf Wunsch mit Beitragsreduzierung im Alter
 
Unsere Beitragsentlastungskomponente BE|flex garantiert Ihnen schon heute eine Beitragsreduzierung im Alter.  
Entscheiden Sie selbst in welchem Umfang Ihre Beiträge sinken sollen. Auf Wunsch können Sie den Beitrag für Ihre Krank-
heitskostenvollversicherung im Alter sogar auf 0 Euro reduzieren. BE|flex ist arbeitgeberzuschussfähig und steuerlich  
absetzbar. Profitieren Sie ab dem 67. Lebensjahr Monat für Monat von Ihrer vereinbarten Beitragsentlastung – auf Wunsch 
sogar bereits ab dem 63. Lebensjahr. 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne ausführlich.

Der Versicherungsschutz ergibt sich aus den dem Tarif zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Highlights der uniVersa Produktlinie FUNKTIONAL

Kompaktschutz mit funktionalem  
Leistungsumfang
 

Die Produktlinie FUNKTIONAL ist die richtige Versicherung für alle, die ein  
festes Maß an Sicherheit mit „Geld-zurück-Garantie“ und Familienfreund-
lichkeit verbinden wollen. 

Als Besonderheit bietet dieser Tarif eine vertraglich garantierte Beitrags-
rückerstattung bei Leistungsfreiheit in Höhe von 307 EUR, zusätzlich zur 
erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung der uniVersa.

Die Selbstbeteiligung beträgt 30 %, jedoch max. 450 EUR jährlich. 



Ihr Partner 

Als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und eigenständiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit steht  
Ihnen ein Partner zur Seite, der sich insbesondere durch Langfristigkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit auszeichnet.  
Die uniVersa bietet Ihnen ein attraktives Angebot an Qualitätstarifen. Dabei verzichtet die uniVersa bewusst auf Billigtarife 
ohne elementare PKV-Kernleistungen oder Paralleltarife. 

Mit ihren Eigenmitteln gehört die uniVersa Krankenversicherung a. G. zu den besten Gesellschaften der Branche.  
So beträgt die Eigenkapitalquote aktuell 21,72 % und liegt damit deutlich über dem Branchenniveau von 14,4 %. Die starke 
Solidität der uniVersa spiegelt sich auch in einer Solvabilitätsquote von derzeit 379 % wider, die weit über dem Branchen-
durchschnitt von 230 % liegt. 

Profitieren Sie von unserem einzigartigen Tarifwechselrecht  

Oft ist der Abschluss einer privaten Krankenversicherung eine Entscheidung fürs Leben. Umso wichtiger ist die Flexibilität 
auch nach dem Vertragsabschluss. Deshalb gibt es bei der uniVersa ein Tarifwechselrecht, das branchenweit führend ist.

  Flexibilität in allen Lebensphasen – der Umstieg auf günstigere Tarife bzw. 
  höhere Selbstbeteiligungen ist problemlos möglich.

  Alle Wechselmöglichkeiten des Tarifangebotes stehen offen.

  Sie können Ihr Recht jederzeit in Anspruch nehmen und Ihren Versicherungsschutz  
  auch später optimieren – ein Leben lang.

  Die Risikoeinstufung bei Vertragsbeginn wird zu Ihrem unumstößlichen Recht. 
  So gilt zum Beispiel bei einem Wechsel in Tarife mit vergleichbarem oder niedrigerem  
  Versicherungsschutz immer folgende Regel: „Kein Risikozuschlag für Kunden, die  
  auch bisher keinen bezahlt haben.“

uniVersa-MEHRWERT – Qualität pflegen und ausbauen  

Von Beginn an profitieren unsere Kunden von starken Qualitätsprodukten, die Sicherheit und Flexibilität bieten.  
Damit dies so bleibt, wird bei der uniVersa TARIFPFLEGE groß geschrieben und das Spektrum an Qualitätstarifen und  
Services ständig erweitert. 

Dies belegen zahlreiche AVB-Verbesserungen, die wir immer auch für unsere Bestandskunden umgesetzt haben.  
So wurden erst im Jahr 2011 wieder insgesamt 18 AVB-Verbesserungen im Bereich der Vollversicherung vorgenommen.  
Und zwar sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. 

Ein Aspekt, der uns von vielen Anbietern unterscheidet. 
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